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Die vielfältigen Berührungspunkte auf landtechnischem

Gebiet führen nicht nur zur Notwendigkeit
dauernder Kontakte, sondern sie gestalten diese
auch fruchtbar und in sehr konstruktiver Weise.
Wir wünschen dem Jubilar auch für die zweite Hälfte
des ersten Jahrhunderts die Bewahrung seines
jugendlichen Elans und sehr viel Erfolg in allen seinen

Wie in allen andern Wirtschaftszweigen ist auch in

der Landwirtschaft das Motorfahrzeug zu einem
unentbehrlichen «Werkzeug» geworden. Ohne es würde
heute auch in der Landwirtschaft der Betrieb praktisch

stillstehen. Dass das Motorfahrzeug in der
Landwirtschaft, seiner besonderen Verwendung
wegen, gewisse «Privilegien» geniesst, wird heute, im

Gegensatz zu noch nicht allzu langer Zeit, kaum

mehr ernstlich bestritten. Dies dürfte weitgehend der

Tätigkeit des Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik und dessen Vorgänger, des Traktorverbandes,

zu verdanken sein. Diese Organisationen haben

früh erkannt, dass, soll das Motorfahrzeug der
Landwirtschaft wirklich dienlich sein, dies nur im Rahmen

geeigneter und vernünftiger Vorschriften und unter

Beachtung der unbedingt notwendigen Sicherheits-
massnahmen geschehen kann. Dafür hat sich der
Verband stets eingesetzt. Für diese unermüdliche
und vorausschauende Tätigkeit gebührt ihm der
beste Dank der Behörden. Er kann daher mit Stolz

auf seine 50 Jahre zurückblicken. Zu diesem Jubiläum

sei ihm an dieser Stelle aufrichtig gratuliert.
Weder der Schweizerische Verband für Landtechnik
noch die Behörden werden aber die Hände in den

Schoss legen können; denn noch bleibt vieles zu

tun. Der Motorfahrzeugverkehr muss, auch in der

Bestrebungen. Gleichzeitig hoffen wir, dass die er-

spriessliche Zusammenarbeit zwischen unseren beiden

Institutionen sich weiterhin so erfreulich
entwickeln möge wie bis anhin. Diese Zusammenarbeit

möge sich zum Wohl unserer Landwirtschaft im

allgemeinen und der Landtechnik im besonderen
auswirken.

Landwirtschaft, humaner gestaltet werden. Trotz
schöner Erfolge ist die Zahl der Unfälle mit schweren

Folgen immer noch viel zu hoch; ferner müssen die

schädlichen Auswirkungen des Motorfahrzeugs,
insbesondere Abgase und Lärm, weiterhin energisch
bekämpft werden. Dabei wird man schwerlich darum

herumkommen, die Vorschriften auch für die
landwirtschaftlichen Fahrzeuge und deren Führer
angemessen zu verschärfen. Gedacht sei z. B. an ein

Obligatorium zum Anbringen von Führerschutzbügeln
oder Schutzkabinen an Traktoren und Motorkarren,
Richtungsblinkern auch an landwirtschaftlichen
Anhängern usw. sowie eine bessere Ausbildung der
Führer. Derartige Massnahmen werden aber nicht

eingeführt werden, bevor sie mit den einschlägigen
Organisationen, also auch mit dem Schweizerischen
Verband für Landtechnik, auf ihre Praktikabilität hin

besprochen worden sind. Ich zweifle nicht daran,
dass diese Gespräche, wie in der Vergangenheit,
auch in Zukunft in offener und objektiver Weise und

im gegenseitigen Bestreben, den Verkehr noch sicherer

und menschlicher zu gestalten, geführt werden
können.
In diesem Sinne wünsche ich dem Schweizerischen
Verband für Landtechnik für seine zukünftige Tätigkeit

weiterhin viel Erfolg.

Für seine unermüdliche und vorausschauende
Tätigkeit gebührt dem SVLT der beste Dank

von R. Messerli, Chef der Abteilung Strassenverkehr der

Eidg. Polizeiabteilung, Bern

684


	Für seine unermüdliche und vorausschauende Tätigkeit gebührt dem SVLT der beste Dank

